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 Veröffentlicht am 13.07.2000

Norm

MRG §16 Abs1 Z3

Rechtssatz

Die erheblichen Eigenmittel müssen in die Erhaltung des Gebäudes ge3ossen sein, sodass es nicht darauf ankommt,

ob und in welchem Ausmaß auch die Wohnung des Mieters von den Renovierungsarbeiten profitierte.

Entscheidungstexte

5 Ob 187/00m
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